
Änderung des Steuergesetzes
(Vom .....)

(Erlassen von der Landsgemeinde am ... Mai 2015)

I.

GS VI C/1/1, Steuergesetz vom 7. Mai 2000 (Stand 1. Januar 2015), wird wie
folgt geändert:

Art.  13 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (ge-
ändert), Abs. 5 (neu), Abs. 6 (neu), Abs. 7 (neu)
1 Natürliche  Personen  haben  das  Recht,  anstelle  der  Einkommenssteuer
eine Steuer nach dem Aufwand zu entrichten, wenn sie:
1. (neu) nicht das Schweizer Bürgerrecht haben;
2. (neu) erstmals oder nach mindestens zehnjähriger Unterbrechung un-

beschränkt steuerpflichtig (Art. 3) sind und
3. (neu) in der Schweiz keine Erwerbstätigkeit ausüben.
2 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, müssen
beide die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen.
3 Die Steuer wird nach den jährlichen, in der Bemessungsperiode im In- und
Ausland entstandenen Lebenshaltungskosten der steuerpflichtigen Person
und der von ihr unterhaltenen Personen, mindestens aber nach dem höchs-
ten der folgenden Beträge bemessen:
1. (geändert) 400 000 Franken;
2. (geändert) für Steuerpflichtige mit  eigenem Haushalt:  dem Siebenfa-

chen des jährlichen Mietzinses oder Eigenmietwerts;
3. (geändert) für die übrigen Steuerpflichtigen: dem Dreifachen des jährli-

chen Pensionspreises für Unterkunft und Verpflegung.
4. Aufgehoben.
5. Aufgehoben.
6. Aufgehoben.
4 Die Steuer wird nach dem ordentlichen Steuertarif berechnet.
5 Die Steuer vom Vermögen wird nach einem Vermögen bemessen, das min-
destens dem zwanzigfachen massgeblichen Aufwand nach Absatz 3 dieses
Artikels entspricht und nach dem ordentlichen Steuersatz berechnet.
6 Die Steuer nach dem Aufwand wird insgesamt mindestens gleich hoch an-
gesetzt wie die Summe der nach den ordentlichen Tarifen berechneten Ein-
kommens- und Vermögenssteuern vom gesamten Bruttobetrag:
1. des  in  der  Schweiz  gelegenen  unbeweglichen  Vermögens  und  von

dessen Einkünften;
2. der in der Schweiz gelegenen Fahrnis und von deren Einkünften;
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3. des in der  Schweiz  angelegten beweglichen  Kapitalvermögens,  ein-
schliesslich  der  grundpfändlich  gesicherten  Forderungen,  und  von
dessen Einkünften;

4. der in der Schweiz verwerteten Urheberrechte, Patente und ähnlichen
Rechte und von deren Einkünften;

5. der  Ruhegehälter,  Renten  und  Pensionen,  die  aus  schweizerischen
Quellen fliessen;

6. der Einkünfte, für die die steuerpflichtige Person aufgrund eines von
der Schweiz abgeschlossenen Abkommens zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung gänzliche oder teilweise Entlastung von ausländischen
Steuern beansprucht.

7 Werden Einkünfte aus einem Staat nur dann von dessen Steuern entlastet,
wenn die Schweiz diese Einkünfte allein oder mit anderen Einkünften zum
Satz des Gesamteinkommens besteuert, so wird die Steuer nicht nur nach
den in Absatz 6 bezeichneten Einkünften, sondern auch nach allen aufgrund
des betreffenden Doppelbesteuerungsabkommens der Schweiz zugewiese-
nen Einkommensbestandteilen aus dem Quellenstaat bemessen.

Art.  17 Abs. 1a (neu)
1a Die vom Arbeitgeber getragenen Kosten der berufsorientierten Aus- und
Weiterbildung, einschliesslich Umschulungskosten, stellen unabhängig von
deren Höhe keinen anderen geldwerten Vorteil im Sinne von Absatz 1 dar.

Art.  23 Abs. 1
1 Steuerbar sind auch
5. (geändert) die  einzelnen  Gewinne von über  1000 Franken aus einer

Lotterie oder einer lotterieähnlichen Veranstaltung, ausgenommen die
Gewinne in Spielbanken gemäss Artikel 24 Ziffer 11 dieses Gesetzes;

Art.  24 Abs. 1
1 Steuerfrei sind:
12. (neu) die einzelnen Gewinne bis zu einem Betrag von 1000 Franken

aus einer Lotterie oder einer lotterieähnlichen Veranstaltung.

Art.  26 Abs. 1 (geändert)
1 Bei  unselbstständiger  Erwerbstätigkeit  können  alle  berufsnotwendigen
Kosten abgezogen werden. Dazu gehören insbesondere:
3. (geändert) die  übrigen  für  die  Ausübung des Berufes erforderlichen

Kosten; Artikel 31 Absatz 1 Ziffer 12 bleibt vorbehalten.

Art.  27 Abs. 2
2 Dazu gehören insbesondere:
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6. (neu) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, ein-
schliesslich Umschulungskosten, des eigenen Personals.

Art.  31 Abs. 1, Abs. 3 (neu)
1 Von den Einkünften werden abgezogen:
12. (neu) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, ein-

schliesslich  der  Umschulungskosten,  bis  zum Gesamtbetrag von 12
000 Franken, sofern:
a. ein erster Abschluss auf der Sekundarstufe II vorliegt, oder
b. das 20. Altersjahr vollendet ist und soweit es sich nicht um die

Ausbildungskosten bis zum ersten Abschluss auf der Sekundar-
stufe II handelt.

3 Von den einzelnen Gewinnen aus Lotterien oder lotterieähnlichen Veran-
staltungen (Art. 23 Ziff. 5) werden 5 Prozent, jedoch höchstens 5000 Fran-
ken, als Einsatzkosten abgezogen.

Art.  32 Abs. 1
1 Nicht abziehbar sind die übrigen Kosten und Aufwendungen, insbesonde-
re:
2. (geändert) die Ausbildungskosten bis  zum ersten Abschluss auf der

Sekundarstufe II;

Art.  47 Abs. 4 (neu)
4 Der Regierungsrat kann zwecks Koordination mit der direkten Bundessteu-
er bei Artikel 26 Absatz 1 Ziffer 3 und Artikel 31 eine Anpassung ungeachtet
der Voraussetzungen von Absatz 1 vornehmen.

Art.  64 Abs. 1
1 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch:
6. (neu) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, ein-

schliesslich Umschulungskosten, des eigenen Personals.

Art.  71 Abs. 1a (aufgehoben), Abs. 1b (aufgehoben)
1a Aufgehoben.
1b Aufgehoben.

Art.  72 Abs. 1 (geändert), Abs. 2, Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (neu)
1 Zum Ertrag aus Beteiligungen gehören, unter Vorbehalt der Absätze 2 bis
4, auch die Kapitalgewinne auf diesen Beteiligungen, die Erlöse aus den da-
zugehörigen Bezugsrechten sowie die Buchgewinne infolge Aufwertung ge-
mäss Artikel 670 OR.
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2 Kapitalgewinne und Buchgewinne infolge Aufwertung gemäss Artikel 670
OR werden bei der Berechnung der Ermässigung gemäss Artikel 71 dieses
Gesetzes nur berücksichtigt:
2. (geändert) sofern die veräusserte oder aufgewertete Beteiligung we-

nigstens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals der andern Ge-
sellschaft ausmacht und als solche während wenigstens eines Jahres
im Besitz der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft war.

3 Fällt die Beteiligungsquote infolge Teilveräusserung unter 10 Prozent, kann
die  Ermässigung  für  jeden  folgenden  Veräusserungsgewinn  nur  gewährt
werden, wenn die Beteiligungsrechte am Ende des Steuerjahrs vor dem Ver-
kauf einen Verkehrswert von wenigstens 1 Million Franken hatten.
4 Die  Gestehungskosten werden um die  vorgenommenen Abschreibungen
herabgesetzt,  soweit  diese  eine  Kürzung  der  Ermässigung  gemäss  Arti-
kel 71 Absatz 3 dieses Gesetzes zur  Folge hatten. Nach einer  Aufwertung
gemäss Artikel 670 OR werden die Gestehungskosten entsprechend erhöht.
Bei Beteiligungen, die bei einer erfolgsneutralen Umstrukturierung zu Buch-
werten übertragen worden sind,  wird auf die  ursprünglichen Gestehungs-
kosten abgestellt.

Art.  149 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu)
2 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit
und juristische Personen müssen der Steuererklärung beilegen:
1. (neu) die  unterzeichneten  Jahresrechnungen  (Bilanzen,  Erfolgsrech-

nungen) der Steuerperiode oder
2. (neu) bei vereinfachter  Buchführung nach Artikel 957 OR: Aufstellun-

gen über Einnahmen und Ausgaben, über  die  Vermögenslage sowie
über Privatentnahmen und -einlagen der Steuerperiode.

3 Die Art und Weise der Führung und der Aufbewahrung richtet sich nach
den Artikeln 957–958 f. OR.

Art.  260a (neu)

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 3. Mai 2015
1  Für natürliche Personen, die am 1. Januar 2016 nach dem Aufwand be-
steuert wurden, gilt während fünf Jahren weiterhin Artikel 13 dieses Geset-
zes in der bisherigen Fassung.

II.

Keine anderen Erlasse geändert.
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III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Diese Änderungen treten grundsätzlich am 1. Januar 2016 in Kraft. Die Än-
derungen der Artikel 47 Absatz 4, Artikel 71 Absatz 1a und 1b sowie Artikel
72 treten rückwirkend auf den 1. Januar 2015 in Kraft.
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